
 

 

Zweiter Nachtrag zur Wirtschaftssatzung 
der Handelskammer Hamburg für das Geschäftsjahr 2019 

 

 
 
Das Plenum der Handelskammer Hamburg hat am 07. Nov. 2019 gemäß den §§ 3 und 4 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 93 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBI. I S. 626) 
geändert worden ist, folgende Änderung der Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2019 
beschlossen: 
 
Der am 05. September 2019 beschlossene 1. Nachtragswirtschaftsplan 2019 wird geändert 
und wie folgt neu festgestellt:  
 

1. im Erfolgsplan 
 mit der Summe der 
 Erträge in Höhe von             52.990.000 Euro (vorher 52.990.000 Euro) 
 mit der Summe der 
 Aufwendungen in Höhe von           58.794.000 Euro (vorher 53.794.000 Euro) 
 mit dem Saldo der 
 Rücklagenveränderung in Höhe von         -7.559.000 Euro  (vorher -2.559.000 Euro) 

 
2. im Finanzplan 

    mit der Summe der  
    Investitionseinzahlungen in Höhe von                       0 Euro                 (vorher 0 Euro) 
    mit der Summe der  
    Investitionsauszahlungen in Höhe von       1.600.000 Euro    (vorher 1.600.000 Euro) 
 
    mit der Summe der  
    Einzahlungen in Höhe von                         7.296.000 Euro    (vorher 7.296.000 Euro) 
    mit der Summe der  
    Auszahlungen in Höhe von              1.600.000 Euro    (vorher 1.600.000 Euro). 
 

3. Bewirtschaftungsvermerke 
 

� Alle Betriebsaufwendungen gemäß den Kontengruppen/Konten im Erfolgsplan Details 
(Seite 18-20) des Wirtschaftsplans 2019 dürfen jeweils für sich bis zu 10 v. H. der 
Planwerte überschreiten, soweit Deckung vorhanden ist. Bei fehlender Deckung 
bedürfen auch Überschreitungen der Planwerte bis zu 10 v. H. der Genehmigung des 
Plenums. Darüber hinaus sind die übrigen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 

 
� Alle im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen in das Anlagevermögen sind 

gegenseitig deckungsfähig. 
 

� Die Erträge aus den gemäß Vermögensverwaltungsvertrag extern verwalteten 
Finanzanlagen können dem Finanzanlagevermögen zugeführt werden, ohne das es 
dazu einer weiteren Beschlussfassung bedarf. 

 
 
  Hamburg, 07. November 2019 
 
 
 
 
                 André Mücke                           Armin Grams 
                   Vizepräses                stellv. Hauptgeschäftsführer 


